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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

6. September 1977 Nr. 5191

Die. ohne~ emeinde.Do~näch stellt beim Regierungerat das Ge
such, es sei dem revidierten n~nlan und de~ geänderten

~gestützt auf die §~ 1 und J,~ des

.Baugesetzee die~ Genehmigung zu erteilen,

1, Zonenplan und-~Strassen— und Baulinienpian wu±~deri. vom- 15. Sep

tember bis ‚15. Oktober 1971 ein erste,s Mal a~fgelegt. Eine

grosse Anzahl Eiiisprachen erforderte eine ‚zw~ii~e Auflage vom
12, Februar bis 14, März 1973. Die nicht vom Gem~inderat gut—

geheissenen Einsprachen beider Auflagen wurden von de~ Ge—

meindeversammlung am 17. September 1973 und am 14, Dezember

1973 behandelt: vonde~l4E±nsprachen wurden 5 abgelehnt,

3 gutgeheissen, 1: teilweise gutgeheissen, und auf 5. Ei~sprachen
wurde nicht eingetreten. Der Beschluss der .Gemeindevorsammlung

wurde von einem Grundeigentümer an den Regierungsrat weiterge—

zogen, der die‘:Beschw~rde bereits behandelt und gutgeheissen

hat (RRB Nr. 4l.44:vom 1.9. Juli:l974)~. :‘

2, Mit Schreiben vom 20. Juni 1974 teilte das die Instruktion

durchführende Bau—Departement der Einwohnergemeinde Dornach
mit, dass der Zonenplan vorläufig noch nicht genehmigt werden

könne, weil er in der ~ ellun geändert bzw. ergänzt werden

müsse, Das Plangenehmigungsverfahren wurde für beide Pläne

sistiert, Die no-~we~-idigen Aenderungen und Ergär~.zungen, die

keine Neuauflage erfordert~ wei1‘rn~teriell keine Aenderungen

am-.Aüflage~l&n ‘st~ttfanden,. sind in :der Zwischenzeit nun vorge
nommen worden, Gleichzeitig wurde der Zonenplan durch Auflage
vom 1, Juli bis 31. Juli 1974 und durch Gemeindeversammlungsbo.

schluss vom 27, Januar 1975 nochmals abgeändert, indem die

25307-100000-1977



—

Zone W2 B in Zonen mit verschiedener Ausnützungsziffer unter

teilt wurde. Eine dagegen heim Regierungsrat erhobene Be

schwerde wurde von diesem mit Beschluss Nr. 5809 vom 22, Oktober

1975 abgelehnt. Die Aenderung wurde im neuen eingereichten
Zonenplan ebenfalls berücksichtigt.

Die Prüfung-des Verfahrens ergibt, dass es richtig durchge

führt wurde. Allerdings ist ~ufdeii~i ~~lan d~“Oatum des

Gemeindeversammlungsbe~ichlusses vom 24. Juni 1974 zu andern

richtig ist das Datum vom 27.Janu~j~75. Im ~ssen—~ un~

~~nienlan ist das Datum zu streichen, weil dieser Be—

schluss. zum ~ BauJ~ini~pT~n.~

-- .. ebenso sind die entsprechenden Auflagedaten zu streichen.

I-n maberie1l~ Hinsicht geben die beiden Pläne zu keiner Be

anstandi~ing Anlass, . . . . -

.Eswird

beschlossen:

1. Der allgemeine Bebauungsplan (Zonenplan) und der Strassen— und

Eaulinienplan der Einwohnergemeinde Dornach werden genehmigt.

2. Die Gemeinde hat dem Kant. Amt für Raumplanung je. 6 Pläne,

wovon ‚je einer auf Leinwand aufgezogen, versehen mib dem Ge—

nehmigungsvermerk der Gemeinde, bis zum 31, Oktober 1977

zuzustellen, . .; . ..‘, - ‘..

Genehmigungsgebühr:. Fr.- 4OO.--~- •. . ....

Pu1~likationskosten: Fr~l8,—— ~(Staatskanzle:i Nr~ 867. ) KK

. . .: Fr. 418.-- . .

Der Staatss9h~e1ber:
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Bau—Departement (5) La

Juristischer Sekretär (4)

Amt für Wasserwirtschaft (2)

Hochbauamt (2)

Tiefbauamt (2)

Amt für Raumplanung (5) ~~~ten und el en.Plan 7
Kreishauar~-it III, 4145 Dornach, ~j~e1 e~P1an säter /
Finanzverwaltung (2)

Amtschreiberei Dorneck, 4143 Dornach,~

Sekretariat der Katasterschatzung, ~ ~el en.-Planjsäter /
Baukomrnission der EG, 4145 Dornach, ~~~len,Plansät~

Planungskommission der EG, 4145 Dornach, ~~elenPl~säte~

Ammannamt der EG, 4145 Dornach,~

Amtsblatt Publikation: Der allgemeine Bebauungsplan (Zonenplan)
und der Strassen- und Baulinienplan der
Einwohn~rgemeinde Dornach werden ge
nehmigt.




